Ihre Krankenversicherung hat sich verpflichtet, Heilpraktikerbehandlungen gemäß der  Gebührenordnung für Heilpraktiker zu erstatten. In den allgemeinen Grundsätzen der GebüH heißt es in Abs. V: „Im Rahmen einer umfassenden und ganzheitlichen Behandlung ist der Heilpraktiker berechtigt, alle zur Verfügung stehenden diagnostischen und therapeutischen Methoden anzuwenden, sofern keine einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen vorhanden sind.“

Meine Behandlung wurde in Übereinstimmung mit dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker abgerechnet. Wenn Ihre KV Ihnen die Erstattung ambulanter Behandlungen durch Heilpraktiker auf der Grundlage des Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) zugesagt hat und sie die in den Rechnungen aufgeführten Leistungen nicht in den Versicherungsbedingungen explizit ausgeschlossen hat, ist sie zur Leistung verpflichtet. Meines Wissens habe ich keine Leistungen abgerechnet, die bei Ihrer Versicherung von der Erstattung ausgenommen sind. Das Berufen auf wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse und auf medizinische Notwendigkeit ist unzulässig. Es gibt hierzu Urteile des Bundesgerichtshofes, die Ihrer Versicherung auch bekannt sind (z.B. BGH-Urteil vom 12.3.2003 - IV ZR 278/01). 

Wäre die Argumentation zulässig, könnte jede medizinische Leistung und insbesondere jede naturheilkundliche Behandlung nach Willkür der Versicherung nicht erstattet werden. Denn Naturheilkunde ist keine wissenschaftliche Medizin im Sinne von jederzeitiger Wiederholbarkeit und Allgemeingültigkeit sondern Erfahrungsmedizin. Und auch im schulmedizinischen Bereich gibt es kaum eine Therapie, deren Nutzen wissenschaftlich im obigen Sinne nachgewiesen ist. Das liegt in der Natur der Individualität der Menschen. Sollte Ihre Versicherung die Leistungsverweigerung weiter aufrechterhalten, empfehle ich Ihnen den Klageweg und einen Versicherungswechsel. 

Ich hoffe, daß damit Klarheit hergestellt ist und somit einer Leistung Ihrer KV nichts mehr im Wege steht. Bei Bedarf bin ich selbstverständlich gern bereit, Ihrer KV einen Behandlungsbericht zu erstellen, den sie dann bitte bei mir anfordern mag. Auch mein Berufsverband, die Arbeitsgemeinschaft für Chiropraktik/Osteopathie und Neuraltherapie deutscher Heilpraktiker e.V. (ACON), hat seine Unterstützung signalisiert.

Die medizinisch notwendige Heilbehandlung

Nach den Versicherungsbedingungen für die private Krankenversicherung (PKV) besteht Anspruch auf Gewährung von Versicherungsschutz für die »notwendige Heilbehandlung« der versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Daraus ergeben sich immer wieder Probleme, und zwar nicht nur zwischen den Patienten als Versicherungsnehmer und den Versicherungsunternehmen. Mittelbare Auswirkungen ergeben sich auch bei den Leistungserbringern Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktiken, Physiotherapeuten und Krankenhäusern. Die Patienten fragen gelegentlich die Leistungserbringer, ob sie mit einer Kostenübernahme durch die Krankenversicherung rechnen können. Auch ist es möglich, dass die Krankenversicherung die Erstattung nicht in vollem Umfang übernimmt, es dann zum Prozess kommt und ein Leistungserbringer in das Gerichtsverfahren einbezogen wird.

Generell gilt eine Heilbehandlungsmaßnahme als medizinisch notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen. Das ist im Allgemeinen der Fall, wenn eine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode zur Verfügung steht, die geeignet ist. die Krankheit zu heilen oder zu lindern.

Nach der bisher ganz überwiegend vertretenen Auffassung muss die Heilbehandlung zusätzlich unter Kostenaspekten vertretbar sein. Seien zwei medizinisch gleichwertige, kostenmäßig aber um ein Vielfaches auseinander liegende Möglichkeiten der Behandlung gegeben, so besteht eine Leistungspflicht nicht nur für die kostengünstigere. Eine zum gleichen Behandlungserfolg führende, erheblich teurere Heilbehandlung sei Luxus, jedoch keine notwendige Heilmaßnahme.

Eine gegenteilige Auffassung vertritt nunmehr der Bundesgerichtshof im Urteil vom 12.3.2003 - IV ZR 278/01 -. Danach lassen sich Kostengesichtspunkte den Versicherungsbedingungen nicht entnehmen. Sie stellen nur auf die "medizinisch notwendige« und nicht auf die »medizinische und notwendige«, die »notwendige medizinische«, die »medizinisch nur notwendige« oder gar auf die »medizinisch oder wirtschaftlich notwendige« Heilbehandlung ab.
»Medizinisch« bezieht sich auf "notwendig«. Dieser sprachliche Zusammenhang macht deutlich, dass die Notwendigkeit der Heilbehandlung allein aus medizinischer Sicht zu beurteilen ist. Daraus entnimmt der Versicherungsnehmer, dass es auf laienhafte Vorstellungen oder die Einschätzung des behandelnden Arztes nicht ankommt. Aus der Sicht eines Versicherungsnehmers verliert eine medizinisch anerkannte Heilbehandlung das qualifizierende Merkmal "notwendig« im Einzelfall nicht deshalb, weil sie teurer ist als eine nach Einschätzung des Versicherers gleichwertige, aber kostengünstigere Behandlung.

.------

Zudem ist für den Versicherungsnehmer nicht erkennbar, nach welchen Maßstäben die medizinische Gleichwertigkeit von Heilbehandlungen zu beurteilen sein soll.

In den Versicherungsbedingungen der PKV gibt es allerdings noch eine weitere bedeutsame Klausel. Sie räumt dem Versicherer die Befugnis ein, bei das medizinisch notwendige Maß übersteigenden Heilbehandlungen (Übermaßbehandlung) seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabzusetzen. Will der Versicherer von dieser Einschränkung der Leistungspflicht Gebrauch machen, so hat er darzulegen und zu beweisen, dass bei einer an sich medizinisch notwendigen Heilbehandlung eine einzelne Behandlungsmaßnahme medizinisch nicht notwendig war.

Diese Übermaßregelung erstreckt sich auch auf einen im Verhältnis zum medizinisch notwendigen Behandlungsumfang überhöhten Vergütungsansatz des Behandlers. Auch zu dieser Versicherungsklausel vertritt der Bundesgerichtshof nunmehr eine neue Auffassung: Danach ist der Versicherungsklausel nicht zu entnehmen. dass mit der Überschreitung des medizinisch notwendigen Maßes auch ein wirtschaftliches Übermaß gemeint ist. Das notwendige Maß würde sich eben nicht nach den subjektiven Vorstellungen des Versicherungsnehmers oder denen seines Behandlers.

sondern nach objektiven medizinischen Gesichtspunkten bestimmen. (Dr. 0.). 
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